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K l e i n e  A n f r a g e  
 
Wir fragen die Landesregierung: 
 
1. Wie hat sich – unter tabellarischer Aufstellung nach Kreisen, Geschäftsbe -

reichen (z. B. insbesondere Soziales, Infrastruktur usw.) Stellenanzahl und 
Haushaltsjahren – die Personalausstattung der Stadt- und Landkreise Baden-
Württembergs seit dem 1. Januar 2005 und bis heute nach ihrem Kenntnisstand 
entwickelt? 

 
2. Welche spezifischen Aufgaben (z. B. eine geänderte Gesetzeslage wie das 

Bundesteilhabegesetz, neue Beauftragten-Stellen, zusätzliche Klientel im Rah-
men von bestehenden oder neu geschaffenen Aufgaben nach den Sozialgesetz-
büchern bzw. zusätzliche Klientel im Rahmen der mit der Aufnahme von 
Flüchtlingen verbundenen gesetzlichen Aufgaben) haben nach ihrem Kenntnis-
stand den mutmaßlich stattgefundenen Stellenaufwuchs bei den Kreisen jeweils 
begründet? 

 
3. Welche Aufgaben – im Sinne von Frage 2 – haben dabei die bedeutendsten 

Kos tenzuwächse (unter tabellarischer Aufstellung, unterteilt nach gesetzlicher 
Grundlage, Haushaltsjahren, Personalkosten und Sachkosten) begründet? 

 
4. Wie haben sich nach ihrem Kenntnisstand (unter tabellarischer Aufstellung 

nach Haushaltsjahren, bitte aufschlüsseln nach notwendigen Eigenmitteln der 
Kreise und Erstattungen durch Bund, Land oder andere öffentliche Träger) die 
Personalkosten der unter Frage 1 erfragten Personalstellen in Baden-Württem-
berg entwickelt? 

 
5. Wie haben sich die Sozialhaushalte der einzelnen Kreise (bitte aufschlüsseln 

nach notwendigen Eigenmitteln der Kreise und Erstattungen durch Land, Bund 
oder andere öffentliche Träger) im unter Frage 1 erfragten Zeitraum in Baden-
Württemberg entwickelt? 

 

Kleine Anfrage 

der Abg. Dr. Rainer Podeswa und Emil Sänze AfD 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Stellenaufwuchs und Ausgaben bei Landratsämtern

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet 
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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6. Wie hat sich nach ihrem Kenntnisstand der Bedarf an Rücklagen bzw. Rück-
stellungen für die Altersversorgung der unter Frage 1 erfragten Personalstellen 
entwickelt? 

 
7. Welche sogenannten „Querschnittsaufgaben“ sind bei welchen anfallenden 

Kos ten (bitte unterteilen nach Personalkosten und Sachkosten) den Kreisver-
waltungen seit wann im Rahmen ihrer Tätigkeit übertragen? 

 
8. Welche Kosten (bitte unterteilen nach Personalkosten und Sachkosten sowie 

nach Kos tenträgern – Kreise bzw. Land) werden über welchen vorgesehenen 
Zeitraum bei welcher vorgesehenen Impfkapazität die in den Kreisen einge-
richteten Covid-Impfzentren je Monat verursachen bzw. hat sie selbst einge-
plant? 

 
9. Welche zusätzlichen Kosten (bitte unterteilen nach Sachkosten und Personal-

kosten) werden nach ihrem Kenntnisstand der Arbeitsmodus im Home-Office 
im Zusammenhang mit der Covidlage und möglicherweise andere covidbezoge-
ne Veränderungen von Abläufen und Strukturen der Verwaltungen (z. B. Publi-
kumsanliegen nur online oder per Telefon vorzutragen) bei den Kreisen in Ba-
den-Württemberg je Monat voraussichtlich für jeweils welche öffentlichen Trä-
ger (z. B. Kreise, möglicherweise Land) verursachen? 

 
 
27. 01. 2021 
 
Dr. Podeswa, Sänze AfD 
 
 
 
 
 
B e g r ü n d u n g  
 
In der Verwaltung und den Diensten z. B. des Enzkreises gab es im Jahr 2005  
ca. 625 Personalstellen. Im Haushalt für das Jahr 2021 sind bereits 802 Stellen -
äquivalente vorgesehen. Vergleichbare Entwicklungen in anderen Kreisen sind 
als wahrscheinlich anzunehmen, insbesondere auch ein stetiges Anwachsen der 
Sozialhaushalte. Die stetig wachsenden Haushaltsvolumina und mit ihnen die 
Stellenzuwächse werden von den Kreisverwaltungen mit zusätzlichen gesetz -
lichen Aufgaben begründet, sodass die Steuerungsmöglichkeiten der von den 
Bürgern gewählten Kreistage bei den jährlichen Haushaltsausgaben gegenüber 
den Finanzplanungen der Verwaltungen inzwischen als sehr gering anzusprechen 
sind. Offensichtliche Möglichkeiten zu Einsparungen beschränken sich in der Re-
gel lediglich noch auf gewisse freiwillige Leistungen, die ihrerseits aber in der 
Bevölkerung als hoch symbolisch für die „gute Intention“ der Verwaltungen  
(z. B. Zuschüsse zu Aufgaben der Feuerwehr, des ÖPNV, der Kulturförderung, 
des Ehrenamts) angesehen sind. In der Praxis werden das Anwachsen der jähr -
lichen Haushalte und mit ihnen der Stellenaufwuchs der öffentlichen Verwaltung 
gerne als eine Art „naturgesetzlicher Zwang“ dargestellt. Es interessiert, wodurch 
konkret er verursacht wird. 
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A n t w o r t  
 
Mit Schreiben vom 18. Februar 2021 Nr. 2-22-3/6 beantwortet das Ministerium 
für Inneres, Digitalisierung und Migration im Einvernehmen mit dem Ministeri-
um für Soziales und Integration die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 

1. Wie hat sich – unter tabellarischer Aufstellung nach Kreisen, Geschäftsbe -
reichen (z. B. insbesondere Soziales, Infrastruktur usw.) Stellenanzahl und 
Haushaltsjahren – die Personalausstattung der Stadt- und Landkreise Baden-
Württembergs seit dem 1. Januar 2005 und bis heute nach ihrem Kenntnisstand 
entwickelt? 

 
Zu 1.: 
 
Die Anzahl der Beschäftigten der Stadtkreise und Landratsämter in den Jahren 
2005 bis 2019 (Kernhaushalte) kann der als Anlage beigefügten Übersicht ent-
nommen werden (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg). Daten 
für die Jahre 2020 und 2021 stehen noch nicht zur Verfügung. Informationen zur 
Aufteilung der Beschäftigten auf Geschäftsbereiche liegen nicht vor. 
 
 

2. Welche spezifischen Aufgaben (z. B. eine geänderte Gesetzeslage wie das Bun-
desteilhabegesetz, neue Beauftragten-Stellen, zusätzliche Klientel im Rahmen 
von bestehenden oder neu geschaffenen Aufgaben nach den Sozialgesetz-
büchern bzw. zusätzliche Klientel im Rahmen der mit der Aufnahme von 
Flüchtlingen verbundenen gesetzlichen Aufgaben) haben nach ihrem Kenntnis-
stand den mutmaßlich stattgefundenen Stellenaufwuchs bei den Kreisen jeweils 
begründet? 

 

3. Welche Aufgaben – im Sinne von Frage 2 – haben dabei die bedeutendsten 
Kos tenzuwächse (unter tabellarischer Aufstellung, unterteilt nach gesetzlicher 
Grundlage, Haushaltsjahren, Personalkosten und Sachkosten) begründet? 

 
Zu 2. und 3.: 
 
Eine Auswertung im Sinne der Fragestellung liegt der Landesregierung nicht vor. 
Der Landkreistag Baden-Württemberg weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, die derzeitige Pandemie-Lage binde nicht unerhebliches Personal in den 
Landratsämtern; Aufgaben könnten nur mit externer Unterstützung bewältigt wer-
den. Es befänden sich beispielsweise alleine in der Kontaktpersonennachverfol-
gung bei den 35 Landkreisen über 3.300 Vollzeitstellen, die durch kreiseigenes 
Personal, von anderen öffentlichen Stellen abgeordnetes Personal, Studierende, 
Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten etc. besetzt werden (Stand: 4. Januar 2021). 
 
 

4. Wie haben sich nach ihrem Kenntnisstand (unter tabellarischer Aufstellung 
nach Haushaltsjahren, bitte aufschlüsseln nach notwendigen Eigenmitteln der 
Kreise und Erstattungen durch Bund, Land oder andere öffentliche Träger) die 
Personalkosten der unter Frage 1 erfragten Personalstellen in Baden-Würt-
temberg entwickelt? 

 
Zu 4.: 
 
Die Personalausgaben der Stadtkreise und Landratsämter in den Jahren 2005 bis 
2019 stellen sich nach Mitteilung des Statistischen Landesamts Baden-Württem-
berg wie folgt dar (jeweils in 1.000 Euro):  
 
2005  2.657.951  
2006  2.657.104  
2007  2.659.345  
2008  2.749.864  
2009  2.868.589  
2010  2.916.899  
2011  3.003.413  
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2012  3.157.874  
2013  3.270.799  
2014  3.384.206  
2015  3.588.568  
2016  3.818.888  
2017  4.021.084  
2018  4.161.519  
2019  4.381.245  
 
Daten für das Jahr 2020 stehen noch nicht zur Verfügung. Informationen zur Auf-
teilung der Kosten auf die verschiedenen Kostenträger im Sinne der Fragestellung 
liegen nicht vor. 
 

 
5. Wie haben sich die Sozialhaushalte der einzelnen Kreise (bitte aufschlüsseln 

nach notwendigen Eigenmitteln der Kreise und Erstattungen durch Land, Bund 
oder andere öffentliche Träger) im unter Frage 1 erfragten Zeitraum in Baden-
Württemberg entwickelt? 

 
Zu 5.: 
 
Die Ausgaben der Sozialhaushalte der Stadtkreise und Landratsämter in den Jah-
ren 2005 bis 2019 stellen sich nach Mitteilung des Statistischen Landesamts Ba-
den-Württemberg wie folgt dar (jeweils in 1.000 Euro):  
 
2005  5.001.049  
2006  5.242.952  
2007  5.281.715  
2008  5.367.276  
2009  5.725.587  
2010  6.001.652  
2011  6.101.338  
2012  6.716.300  
2013  7.332.684  
2014  7.667.507  
2015  8.423.641  
2016  9.895.940  
2017  9.982.381  
2018  9.982.727  
2019 10.249.221  
 
Daten für das Jahr 2020 stehen noch nicht zur Verfügung. Informationen zur Auf-
teilung der Kosten auf die verschiedenen Kostenträger im Sinne der Fragestellung 
liegen nicht vor. 
 
 

6. Wie hat sich nach ihrem Kenntnisstand der Bedarf an Rücklagen bzw. Rück-
stellungen für die Altersversorgung der unter Frage 1 erfragten Personalstel-
len entwickelt? 

 
Zu 6.:  
 
Die Pensionsrückstellungen für die kommunalen Beamtinnen und Beamten so-
wie Versorgungsempfängerinnen und -empfänger werden in Baden-Württem-
berg zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 
(KVBW) gebildet (§ 27 Absatz 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versor-
gungsverband Baden-Württemberg). Die Kommunen dürfen nicht nochmals 
selbst Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen desselben Personenkrei-
ses bilden (§ 41 Absatz 2 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung). Für die je-
weiligen Stadt- und Landkreise entstehen daher keine gesonderten finanziellen 
Belastungen hieraus. Nach Mitteilung des KVBW werden die Rückstellungen 
vor allem durch personelle Fluktuation, durch Besoldungsanpassungen sowie 
durch versicherungsmathematische Rechengrößen (insbesondere die verwende-
ten Sterbetafeln) beeinflusst. 
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Der KVBW weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Pensionsrückstellungen 
würden sowohl für aktive Beamtinnen und Beamte als auch für Versorgungsemp-
fängerinnen und -empfänger der Mitglieder gebildet. In den Pensionsrückstellun-
gen seien auch Beihilfeaufwendungen berücksichtigt. Weiterhin hätte sich die Be-
rechnung der Rückstellungen zwischen 2009 und 2020 geändert. Unter anderem 
seien die Sterbetafeln angepasst worden, gleichfalls seien 2009 noch keine Beihil-
feaufwendungen in die Berechnung aufzunehmen gewesen. Vor diesem Hinter-
grund sei es nicht aussagekräftig, die Rückstellungen im Sinne der Fragestellung 
zu den reinen Beschäftigtenzahlen in Bezug zu setzen. 
 
 

7. Welche sogenannten „Querschnittsaufgaben“ sind bei welchen anfallenden 
Kosten (bitte unterteilen nach Personalkosten und Sachkosten) den Kreisver-
waltungen seit wann im Rahmen ihrer Tätigkeit übertragen? 

 
Zu 7.: 
 
Es erschließt sich nicht, was mit „übertragenen Querschnittsaufgaben“ gemeint 
ist. Die Frage kann daher nicht beantwortet werden.  
 
 

8. Welche Kosten (bitte unterteilen nach Personalkosten und Sachkosten sowie 
nach Kos tenträgern – Kreise bzw. Land) werden über welchen vorgesehenen 
Zeitraum bei welcher vorgesehenen Impfkapazität die in den Kreisen einge-
richteten Covid-Impfzentren je Monat verursachen bzw. hat sie selbst einge-
plant? 

 
Zu 8.: 
 
Das Land hat insgesamt neun zentrale Impfzentren sowie 50 Kreisimpfzentren im 
Land eingerichtet. Die zentralen Impfzentren wurden Ende Dezember 2020 einge-
richtet, die Kreisimpfzentren zum 15. Januar 2021. Aktuell ist geplant, dass die 
zentralen Impfzentren bis zum 31. März 2021 und die Kreisimpfzentren bis zum 
30. Juni 2021 betrieben werden. Für den Betrieb der zentralen Impfzentren sowie 
der Kreisimpfzentren inklusive der Mobilen Impfteams wird aktuell mit folgen-
den Kosten gerechnet:  
 
Zentrales Impfzentrum 
Personalkosten pro Monat: 2.410.397,60 Euro 
Sachkosten pro Monat:   186.888,00 Euro 
Sachkosten einmalig:   140.000,00 Euro 
 
Kreisimpfzentrum 
Personalkosten pro Monat: 1.192.814,00 Euro 
Sachkosten pro Monat:    77.000,00 Euro 
Sachkosten einmalig:   150.000,00 Euro 
 
Die Impfkapazität eines zentralen Impfzentrums beträgt rund 3.000 Impfungen 
pro Tag und die eines Kreisimpfzentrums zwischen 1.000 und 1.500 Impfungen 
täglich. Darüber hinaus sind für jedes zentrale Impfzentrum fünf und für jedes 
Kreisimpfzentrum zwei Mobile Impfteams im Einsatz. Deren Impfkapazität ist 
von der Einrichtung abhängig, die sie besuchen.  
 

Gemäß § 10 Absatz 1 der Coronavirus-Impfverordnung können bis zu 50 Prozent 
der notwendigen Kosten für die Errichtung, die Vorhaltung ab dem 15. Dezember 
2020 und den laufenden Betrieb von Impfzentren einschließlich der mobilen 
Impfteams, die von den Ländern oder im Auftrag der Länder errichtet, vorgehal-
ten oder betrieben werden, beim Bund geltend gemacht werden. Das Land ist ver-
pflichtet, die restlichen 50 Prozent der Kosten für die zentralen Impfzentren und 
Kreisimpfzentren zu übernehmen. 
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9. Welche zusätzlichen Kosten (bitte unterteilen nach Sachkosten und Personal -
kos ten) werden nach ihrem Kenntnisstand der Arbeitsmodus im Home-Office im 
Zusammenhang mit der covidlage und möglicherweise andere covidbezogene 
Veränderungen von Abläufen und Strukturen der Verwaltungen (z. B. Pub -
likumsanliegen nur online oder per Telefon vorzutragen) bei den Kreisen in 
Baden-Württemberg je Monat voraussichtlich für jeweils welche öffentlichen 
Träger (z. B. Kreise, möglicherweise Land) verursachen? 

 
Zu 9.:  
 
Der Landesregierung liegen hierzu keine Informationen vor. Der Landkreistag 
Baden-Württemberg hat mitgeteilt, bei den Landkreisen arbeiteten die Beschäftig-
ten aufgrund der Pandemie nach Möglichkeit im Home-Office. Nach Mitteilung 
des Städtetags Baden-Württemberg hat sich die Zahl der Home-Office-Arbeits-
plätze bei den für Home-Office grundsätzlich geeigneten Arbeitsplätzen der städ-
tischen Kernverwaltungen infolge der Coronapandemie versechsfacht. Zu eventu-
ellen Mehrkosten liegen den Verbänden keine Daten vor.  
 

 
 
In Vertretung 
 
Schütze 
 

Amtschef
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